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Eine Definition von Privileg durch die klas-
sischen römischen Juristen fehlt, eine mo-
derne trifft aber besonders zu: „eine Norm, 
die nur zugunsten bestimmter Personen oder 
Gruppen Anwendung findet“ [4. 133]. Im 
Ergebnis schaffen Privilegien damit Rechts-
ungleichheit. Die Rechtsgeschichte des Pri-
vilegs ist allerdings nicht einheitlich und 
auch nicht kontinuierlich. Die Vielfalt, die 
privilegium schon in der Antike kennzeich-
net, spiegelt sich in der späteren Geschichte 
wider. Die antike Linie läuft von Athen über 
Cicero zu den klassischen römischen Juris-
ten. Unterschieden werden müssen dabei 
Wort, Definition und Begriff. Das Wort soll 
aus der römischen Frühgeschichte stammen, 
es wird jedoch erstmals von Cicero 58 v. Chr. 
bezeugt und von ihm den XII-Tafeln zuge-
schrieben. Ebenfalls von Cicero stammt die 
für das römische Recht älteste Definition: In 
seiner Rede De domo sua 43 erklärt er, dass es 
schon seit vier Jh. verboten war, privatis homi
nibus inrogari. Id est enim privilegium (‚gegen 
einzelne Menschen etwas zu beantragen. Das 
ist nämlich ein Privileg‘). Damit bezeichnet 
Cicero eine gegen einzelne Personen gerich-
tete gesetzähnliche strafrechtliche Maßnah-

me. Ein solches Verbot wird jedoch anderswo 
nicht dokumentiert und schon zur Zeit Cice-
ros gab es Gegenbeispiele. Das Privilegienver-
bot aus den XII-Tafeln ist möglicherweise mit 
der sozialpolitischen Bewegung verbunden, 
die im Mittelmeerraum um das 5. Jh. v. Chr. 
die politische Gleichheit aller Bürger durch-
zusetzen suchte, und hatte somit wahrschein-
lich eine spezifische, auf einen Moment des 
Ständekampfs zugeschnittene, aber dann bis 
zur Wiederbelebung durch Cicero verlorene 
Bedeutung [1. 216]. Ciceros wirkungsvolle 
und nicht nur für die Antike maßgebende 
zweite Definition in seinem Werk De legibus 
(3.44: in privatos homines leges ferri… id est 
enim privilegium) legt das Wort als „Gesetz 
über einzelne Menschen“ aus. Gleichzeitig 
erweitert er dessen Begriff, den er ausdrück-
lich mit der Allgemeinheit des Gesetzes in 
Verbindung setzt: „Was ist ungerechter, wenn 
die Kraft des Gesetzes doch darin besteht, 
ein Beschluss und Befehl zu sein, der für alle 
gilt (scitum et iussum in omnes)?“. Obwohl es 
Cicero darum geht, ein zentrales Rechtsprin-
zip auf einer altrömischen Verfassungsnorm 
aufzubauen, hängt seine Deutung des Ver-
botes eher vom griechischen, insbesondere 

SALVATORE MARINO

PRIVILEGIUM (ANTIKE)



127

> PRIVILEGIUM (ANTIKE)

attischen juristischen Gedankengut ab. Im 
klassischen Athen wurde ein Einzelfallge-
setz (ψήφισμα) formell und inhaltlich vom 
allgemeinen Gesetz (νόμος) unterschieden, 
wie die attischen Redner Andokides und De-
mosthenes sowie der Ps.-Plato bezeugen [3]; 
[5], und in diesem Kontext haben Plato und 
Aristoteles die Allgemeinheit als Eigenschaft 
des Gesetzes sowohl im positiven als auch im 
negativen Sinne erörtert. Hingegen gab es im 
Rom keine verfassungsrechtliche Unterschei-
dung zwischen Normen verschiedenen In-
halts. Ciceros Leistung ist daher enorm: Die 
allgemeine Natur des Gesetzes wird in der 
römischen Rechtsentwicklung verankert und 
somit die Grundlage gelegt für die Definition 
von lex in der augusteischen Zeit durch den 
Juristen Capito (bei Gell. NA. 20.1.2: lex est 
generale iussum, ‚das Gesetz ist ein allgemei-
ner Befehl‘), was bis in die Moderne wirkt 
(vgl. Art. 19 Abs. 1 GG). 

Ciceros Begriff von Privileg weicht von dem 
ab, womit die klassischen Juristen arbeiten, 
doch ist er ihr unmittelbarer Vorgänger. 
Es gab im römischen vorklassischen Recht 
ein Wort, das die Anerkennung einer Son-
derstellung einzelner Personen ausdrückte 
und somit den Begriff, der der griechischen 
προνομία (Vorrecht) entsprach: beneficium, 
das als Rechtsbegriff zu der Zeit der Trium-
viri und Caesars besonders an Wichtigkeit 
gewann [7]. Die Verbindung beider Kon-
zepte stellte offenbar zunächst die Rhetorik 

her, während die augusteischen Juristen im 
Laufe des 1. Jh. n. Chr. am Gesetzesbegriff 
arbeiten: Denn für das gleiche Phänomen 
taucht das Wort privilegium zum ersten Mal 
bei Seneca dem Rhetor (Contr. 7.4.3) sowie 
bei dem Philosophen (benef. 3.10.3) wieder 
auf, um die Sonderrechtsstellung der Eltern 
(privilegia parentis) zu bezeichnen, und fin-
det schließlich regelmäßige Anwendung in 
den Declamationes maiores und minores. Ob 
die Terminologie mit der augusteischen Ehe-
gesetzgebung zusammenhängt, wie spätere 
juristische Quellen (C.Th. 9.42.9.1) bezeu-
gen können, aber auch Tacitus (Ann. 3.28.3) 
nahelegt, ist nicht eindeutig. Seit dem Ende 
des 1. Jh. n. Chr. ist die Anwendung von 
privilegium als Rechtsbegriff jedenfalls eta-
bliert, und zwar im Sinne eines Vorrechts, 
das einer bestimmten Kategorie von Men-
schen oder Institutionen zukommt: sowohl 
öffentlich-rechtlich (civitatium, municipium) 
als auch privatrechtlich (creditorum, mili
tum). So gebrauchen schon Kaiser Trajan 
(Flor. D. 29,1,24), sein Statthalter Plinius 
(Ep. 10.47.1) und der curator aquarum Fron
tinus (de aquaed. 107.2; de contr. 8.1) den 
Ausdruck. Die hochklassische Jurisprudenz 
entwickelt hingegen zunächst das etwas brei-
tere Konzept von ius singulare [6], bevor die 
spätklassischen und schließlich vor allem die 
spätantiken Gesetzgeber zur regelmäßigen 
Anwendung des Privilegienbegriffs gelangen. 
Wird unterschieden zwischen dem Privileg 
als Phänomen, das zu einem zersplitterten 
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Recht gehört, und dessen gedanklicher Erfas-
sung, liegt die Beobachtung nahe, dass erst 
die Auseinandersetzung mit dem Privileg den 
Gesetzesbegriff auf das allgemeine Gesetz 
zuspitzt: Das Nachdenken über Privilegien 
resultiert in dem Anspruch, das eigentliche 
Recht müsse allgemein sein. Rechtseinheit 
als solche tritt gerade beim Blick auf die Aus-

nahmen besonders deutlich als Grundsatz 
vor Augen. Die spätantike Verwaltungspra-
xis, die mit der ständig wachsenden Vielfalt 
von Rechtsakten umging, welche als privile
gium galten (auch als beneficium, häufiger im 
Sinne von Genehmigungsakt [2]), vereinheit-
lichte das Konzept und schuf so die Grund-
lage seines Erfolges im Mittelalter.
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